
andauerten 159 und erst im 17. Jahrhundert vertraglich beigelegt wurden, ebenso

wie die Gebietsstreitigkeiten, die durch Austausch geschlichtet wurden160 .

Die Verteilung der Weistümer an der Grenze des Saarbrücker Einflußbereiches

macht deutlich, wo im 15./16. Jahrhundert die kritischen Punkte bei der
Territorialbildung waren: im Südosten, im Bereich mehrherriger Orte, in denen

auch lothringische Interessen eine Rolle spielten, wo sich Saarbrücken aber

durchsetzen konnte 161 , dann im Nordwesten, wo das Kloster Fraulautern mit
lothringischer Unterstützung den Vogteieinfluß zurückdrängte, und besonders

an der Ostgrenze, wo Zweibrücken starke territoriale Interessen hatte.

2.5.1.3. Weistümer für andere weltliche Grundherren

Die Zahl der Weistümer für andere weltliche Grundherren ist verschwindend
gering. Das erklärt sich aus der ausschließlichen Überlieferung im gräflichen
Archiv, wo sie als Belege für die Rechtslage in Grenzorten dienten. Dazu gehörten

die schon genannten Weistümer von Sulzbach aus dem Jahr 1398, von Eidenborn-
Falscheid, Dörrenbach und eventuell für Lebenstein und Blicken aus dem Oster¬

tal.
Daneben gibt es nur zwei weitere Rechtsweisungen für weltliche Grundherren:
Erstens eine Weisung aus Farschweiler von 1383 für den Saarbrücker
Unterlehensträger Eberhard von Wolfstein. Eine Hälfte des Dorfes war Anfang
des 14. Jahrhunderts an die Grafen von Salm-Püttlingen gelangt 162 . Der konkrete
Anlaß für die feierlich beglaubigte Weisung163 ist nicht bekannt, doch handelt
es sich vermutlich um „Missei“ zwischen den beiden Dorfherren, von denen
der Saarbrücker Lehensträger sicher der schwächere war und daher seine Rechte
in beweiskräftiger Form niederlegen ließ.
Als zweites ist das Weistum von M a i n z w e i 1 e r 164 in der Herrschaft Ottwei-
ler zu nennen. Es wurde 1429 von 14 Schöffen für die Herren von Stolzenberg
gewiesen. Bemerkenswert ist, daß im gleichen Jahr der Graf seine Rechte in der
Herrschaft im ältesten Weistum von Neumünster zusammenstellen ließ. Es könnte
sich um eine dagegen gerichtete Weisung eines betroffenen Adeligen oder auch
um eine Ergänzung für den Grundherrschaftsbereich handeln. Die Belege zeigen,
daß Weistümer adeliger Grundherren — sofern diese nicht zur Reichsunmittel¬
barkeit aufstiegen — nur überliefert wurden, wenn sie aus irgendeinem Grund
ins herrschaftliche Archiv gelangten. War das nicht der Fall, gingen die Aufzeich¬
nungen verloren, die archivalische Überlieferung für kleinere Adelsfamilien ist
minimal. Der Grund ist die wechselvolle Geschichte des saarländischen Raumes,

159 Vgl. StAK (LAS) 22/4619.
160 Im Limbacher Abschied von 1603, hrsg. von Karl Pöhlmann, Staatsverträge aus

dem Westrich Teil III: Vertrag zwischen dem Herzogtum Zweibrücken und der
Grafschaft Nassau-Saarbrücken, abgeschlossen zu Limbach am 14. Juni 1603 (West¬
pfälzische Geschichtsblätter 19/1917, 37/38, 41—43, 45—47; 2/1918, 1—7).

161 Vgl. dazu Kap. 4. 7.
162 Vgl. Die alten Territorien des Bezirkes Lothringen, 2 Bde. (Statistische Mittei¬

lungen über Elsaß-Lothringen, hrsg. vom Statistischen Büreau des kaiserlichen
Ministeriums für Elsaß-Lothringen Heft 28 und 30) Straßburg 1898—1900) 2. Teil
538—539.

163 Vgl. oben S. 40.
164 Vorlage nicht gefunden, benutzt nach Grimm IV, 715—716, der es aus einem

Kopialbuch übernommen hat.
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